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Samtgemeinde Tarmstedt
Der Samtgemeindebürgermeister

Vorlage Nr.: SG/083/2022
Sachbearbeiter Henning Aßmann

Vorlage Datum: 31.08.2022
Aktenzeichen:
Status: öffentlich

Termin Beratungsfolge
Abstimmungsergebnis

Ja Nein Enthaltung

21.09.2022 Ausschuss für Sport, Freizeit, Jugend und
Soziales

07.02.2023 Samtgemeindeausschuss

28.02.2023 Samtgemeinderat

Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die
Sanierung und den Bau von Sportstätten

Die Samtgemeinde Tarmstedt unterstützt seine Mitgliedsgemeinden im Bereich der
Sportförderung durch die Gewährung von Zuschüssen für Bau- und
Sanierungsmaßnahmen der ortsansässigen Breitensportvereine. Dies ist als freiwillige
Leistung anzusehen, da die Gemeinden grundsätzlich für die örtliche Sportförderung
zuständig sind.

Die beiden Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen für den Bau und die Sanierung
von Sportstätten beruhen auf einem Samtgemeinderatsbeschluss vom 10.02.1999
und wurden zuletzt am 13.12.2001 geändert. Die beiden Richtlinien sind in Hinblick auf
verschiedene Aspekte nicht mehr zeitgemäß und sollten somit in geänderter Form neu
beschlossen werden.

Es soll zusätzlich zu den bestehenden Inhalten der Förderrichtlinien eine
Zweckbindungsfrist, ein erhöhter Mindest- und Höchstinvestitionswert und die
Möglichkeit der nachträglichen Geltendmachung von Kostensteigerungen Eingang
finden. Die neue Richtlinie soll sowohl für Bau- als auch für Sanierungsmaßnahmen
gelten.



SG/083/2022 Seite 2 von 2

Da es in diesem Jahr einen Antrag zur Anerkennung von Mehrkosten einer
Sanierungsmaßnahme gab, die durch Beschluss des Samtgemeinderates zur
nachträglichen Erhöhung der Fördersumme führte, ist im Entwurf der Richtlinie eine
Regelung zur Förderung von Mehrkosten vorgesehen. Die Möglichkeit der
nachträglich geltend gemachten Mehrkosten durch die Vereine bzw. Gemeinden, ist im
Sinne der Förderrichtlinie kritisch zu betrachten, da im Zuge der Haushaltsplanung
jeweils der um den potentiellen Mehrkostenbetrag erhöhte Förderbetrag einzuplanen
wäre und eine neuerliche Beschlussfassung über die Anerkennung von Mehrkosten in
den einzelnen Fällen einzuholen wäre. Eine solche Regelung ist weder beim
Landkreis, noch beim Kreissportbund und auch nicht beim Landessportbund
vorgesehen.

Der entsprechende Richtlinienentwurf und die alten Richtlinien sind der Vorlage als
Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

- Ohne -

Anlage(n)
220913 Richtlinie der Samtgemeinde Tarmstedt zur Gewährung von Zuweisungen für
den Bau oder die Sanierung von Sportstätten Zuweisungsrichtlinien SG Tarmstedt Bau
oder Sanierung von Sportstätten (alt)


